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Der "Verhaltenskodex"

Der Verhaltenskodex ist ein zentraler Baustein im OSZE-Werk der Ver
haltensnormen. Die OSZE ist legitimiert, bei Konsens aller Mitgliedstaa
ten allgemeingültige Verhaltensnormen mit politischer Verbindlichkeit
festzulegen. Die umfassende Mitgliedschaft der Staaten Europas (ohne
Andorra und Mazedonien), Nordamerikas, Zentralasiens und Kaukasiens
und die Teilnahme aller offIZiell über Nuklearwaffen verfügenden Staaten
und ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen mit
Ausnahme der Volksrepublik China geben den Bescb!üssen der OSZE
Gewicht und Realisierungschancen. Damit gewinnen auch im Konsens al-

Mitgliedstaaten formulierte Verhaltensnormen im politischen und mi
litärischen Bereich zwar nicht völkerrechtliche, aber doch politische Ver
bindlichkeit.
Bereits in der KSZE-Schlußakte von Helsinki 1971 wurden wichtige Re
geln politisch verpflichtend im Konsens festgelegt. Der damals geschaf
fene normative Rahmen umfaßte den Gewaltverzicht, die Achtung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten einschließlich der Gedanken-, Ge
wissens-, Religions- und Überzeugungsfreiheit, schließlich das Selbstbe
stimmungsrecht, verbunden mit dem Bekenntnis zu territorialer Integrität
und Unverletzlichkeit der Grenzen.7

Nach der Wende der Jahre 1989/1990 wurden die Werte und Normen
der KSZE in der "Charta von Paris für ein neues Europa" vom 21. Novem
ber 19908 fortgeschrieben. Die wesentlichen Elemente der Charta waren
die Bekräftigung der Prinzipien der ScWußakte von Helsinki 1975, das Be
kenntnis zu Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie
die Bekräftigung der Grundfreiheiten von Menschen und der Rechte von
Minderheiten. Im Kapitel "Sicherheit,,9 wurde die Verpflichtung zur fried
lichen Beilegung von Streitfällen und zur von Androhung oder
Anwendung von Gewalt bekräftigt.
Ein weiterer wichtiger Schritt erfolgte mit der Gipjelerklärung von Helsinki
im Jahre 1992.10 Erneut wurden die und gemeinsamen
Werte der Schlußakte von Helsinki und der Charta von Paris bekräftigt.

6 KSZE - Schlußakte von Helsinki vom 1. August 1975 (abgedruckt in: "20 Jahre
KSZE, 1973-1993". Eine Dokumentation, hrsg. v. Auswärtigen Amt, Referat Öffent
lichkeitsarbeit, 2. Auflage, Bonn 1993 (zit.: "20 Jahre KSZE") S. 18 ff.

7 Ebenda, "Fragen der Sicherheit in Europa - Prinzipienerklärung".
8 KSZE - Charta von Paris für ein neues Europa, v. 21. November 1990, Kap. "Men

schenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit" in: "20 Jahre KSZE", a.a.O. (Anm.
6), S. 144 ff.

9 Ebenda, Kap. "Sicherheit", S. 147.
10 KSZE - Helsinki-Dokument 1992, Gipfelerklärung vom 10. Juli 1992, Helsinki, "Her~

ausforderung des Wandels" (bes. Ziffer 7,8,20), in: "20 Jahre KSZE" ebenda, S. 171
ff.
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Entstehungsgeschichte des Verhaltenskodex

In der Vorbereitungsphase zur Verabschiedung des Verhaltenskodex gab
es unterschiedliche Ansätze zur inhaltlichen Ausgestaltung. Kernproblem
war die Frage des Regelumfanges. Dabei ging es um drei Vorschläge: den
Vorschlag der EU (mit Unterstützung Norwegens, Irlands und Est
lands),16 den Vorschlag Ungarns und Österreichs17 und den Vorschlag
der USA.
Die EU strebte eine Konzentration auf politisch-militärische Aspekte der
Sicherheit an. Schwerpunkte sollten die politische Einbindung von Streit
kräften nach demokratischen Grundsätzen und Regeln für Streitkräfteein
sätze im Innern und gegenüber anderen Staaten sein. Die EU prägte die
Verhandlungen in allen Phasen und setzte ihre Ziele weitgehend durch.
Ihr Vorschlag war Gegenstand eines Projektes der "Gemeinsamen Außen
und Sicherheitspolitik" (GASP) der EU.
Nach dem Willen Ungarns und Österreichs sollten alle Normen der
OSZE - einschließlich der neuen Normen, die von der EU vorgeschlagen
wurden - knapp und verständlich zusammengefaßt und erst später in ei
nem getrennten Dokument ausformuliert werden, eventuell als Teil des
"Wiener Dokuments über Vertrauens- und Sicherheitsbildende Maßnah
men". Ungarn wollte außerdem "kollektive Minderheitsrechte" berücksich
tigt wissen.
Die EU kritisierte an diesem Vorschlag, daß er wegen der neu zu entwik
kelnden Normen die Gefahr der Verzögerung in sich berge und damit
möglicherweise kein Abschluß der Verhandlungen bis zum Gipfel zustan
dekomme.
Die USA strebten eine ähnlich weitgespannte Erörterung wie Ungarn und
Österreich an. Sie schlugen eine Zweiteilung der Materie vor: Der eigent
liche Verhaltenskodex sollte sich, auf die politisch-militärischen Aspekte
der Sicherheit beschränken. Die im Sinne eines umfassenderen Verständ
nisses des Sicherheitsbegriffes darüber hinausgehenden Aspekte sollten in
eine förmlichen Erklärung, die sogenannte "Budapest Declaration", ein
fließen.
Die folgende Kompromißlinie wurde gefunden: Die EU griff den Vor
schlag der USA auf, die Materie in zwei. Paketen, den sogenannten
"Schatztruhen", zusammenzufassen. Zugleich machte es die EU aber zur
Bedingung, beide Bereiche bis zum Budapester Gipfel abschließend zu
verhandeln. Ungarn und Österreich dagegen blieben bei ihrer Forderung
und verschlossen sich einem Kompromiß.

16 KSZE-Forum für Sicherheitskooperation, Dok. SC 21 vom 30. Juni 1983.
17 Ebenda, Dok. SC 22 vom 15. September 1993.
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Das zweite Kapitel gilt der Bekämpfung des Terrorismus und im drit
ten Kapitel verpflichten sich die Staaten, keinen Staat zu unterstützen, der
gegen einen anderen Staat Gewalt androht oder anwendet.
Eine Schlüsselrolle kommt dem vierten Kapitel zu, in dem sicherheitspoli
tische Grundnormen formuliert werden: das Recht auf individuelle und
kollektive Selbstverteidigung, das Recht zur freien Wahl der eigenen
Sicherheitsvereinbarungen und der Zugehörigkeit zu internationalen Or
ganisationen, die Begrenzung militärischer Mittel auf legitime Sicher
heitserfordernisse, die Festlegung des Umfangs der Streitkräfte nach de
mokratischen Verfahren sowie die Stationierung auf fremdem Territorium
nur aufgrund freiwillig geschlossener Abkommen.
Das fünfte Kapitel bekräftigt die Verpflichtungen in den Bereichen Rü
stungskontrolle, Abrüstung und VSBM und das sechste Kapitel behandelt
Konfliktvorbeugung, frühzeitige Erkennung von potentiellen Konflikten
und schnelle Beendigung von Konflikten.
Das siebte Kapitel beinhaltet ein weiteres Kernelement des Verhal
tenskodex, nämlich die detaillierte Regelung der demokratischen politi
schen Kontrolle über die Streitkräfte, deren politische Neutralität, die Ach
tung der Menschenrechte und Grundfreiheiten der Angehörigen von
Streitkräften sowie die Verantwortung aller, die Befehlsgewalt ausüben.
Im achten Kapitel geht es um die Bindungswirkung der Regeln des
Kriegsvölkerrechts und Verpflichtung der Staaten, beim Einsatz von
Streitkräften im Innern die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und Dis
krimination (größtmöglicher Schutz von Zivilpersonen) zu beachten.
Die Kapitel neun und zehn (politische Bindungswirkung) enthalten ab
schließende Bestimmungen.

Bewertung des Verhaltenskodex

Der Verhaltenskodex ragt aus den in letzter Zeit von der OSZE beschlos
senen Dokumenten als ein substantieller Beitrag zur Fortentwicklung des
Systems kooperativer Sicherheit in Europa heraus. Er regelt das Verhalten
der Staaten untereinander und den Umgang mit Streitkräften im Innern
eines Staates. Er unterstellt beide Bereiche den Normen, die in entwik
kelten Demokratien selbstverständlich sind. Damit gibt er denjenigen
Staaten der OSZE, deren demokratische Strukturen, Denkgewohnheiten
und Verhaltensmuster noch in Entwicklung begriffen sind, Zielorientie
rungen, Ausbildungshilfen sowie individuelle und zwischenstaatliche
Berufungsgrundlagen.
Seine langfristige potentielle Bedeutung ist insofern nur vergleichbar mit
dem 1975 in der Schlußakte von Helsinki verabschiedeten Dokumenten.
Für die EU war das Projekt des Verhaltenskodex eines der bisher wich-
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nur eine
Deklaration zu vertrauens- und sicherheitsbildenden Maßnahmen.
unterschiedlichen Positionen führten zu einem 18 Monate dauernden
\lp'1"'"tQh'1"'j~n,~"tll"Pllt Erst Ende 1985 es zu einem weiterführenden
schen durch das Genfer zwischen Präsident .JIL,,"""r.A.Fo.....1,..JIl.1I.

und Generalsekretär Gorbatschow. Es wurden
und Mitte 1986 kam es zu einem Einlenken der :SO'W1e~tWllo:n.

Die der Stockholmer Konferenz waren 1\.//ll""N.lrn_

Beobachtung, lahresübersichten und lnS'veJen01neJ1.
Militärische sofern daran eine Division oder zwei oder mehr
JLJ1J1.J1.:Fo.r.A.'to.I• ....,JU./ Kegmlen.ter und mindestens 13 000 Mann oder 300 .a. ..........LJL.II.!I-'JI....,"-"1L-1LJl.

zer müssen mindestens 42 vor dem der Aktivi-

Ankündigung sonstiger Manöver, der Austausch von Beobachtern bei mi-
litärischen Manövern und die vorherige militäri-
scher Bei diesen sollte das der 41;1111;111-

gen bis zu einer Tiefe von 250 km von den eUJrot)(ll~~C1Jlen

Grenzen aus .o.1I114ln.o.'7.n.rr.o.1I4l ...... TC>.·_r1I,..,' ......

In dem
1983) vom 6. ist der BescWuß ""........ ll..LJL~.~....,JIUL,
über Vertrauens- und Sicherheitsbildende lV1{'lIJn~anme~n

Europa" Ziel sollten neue, wirksame und kon-
krete Schritte" zur von Vertrauen und Sicherheit sein. Die ge-
__ In_..-,..,....... VSBM sowie das und

anJr!fe,nz(~n(Aten LlJ~ttrj(lU}?1 uJmf~2ss~enrr, also auch den ge~;atJl1te~n ""'I.l/..&.'J'IIJIVUL

zum Ural. Sie sollten militärisch bedeut
II-''J'JULll.J1...:J''''''LJL verbindlich sein und von angemessenen Formen der Ve-

rifIkation werden. Die erste Phase dieser Konferenz sollte ab 17.
Januar 1984 in Stockholm werden.
Die '1<.01erenz über Vertrauens- und Sicherheitsbildende in
Europa,,2 in Stockholm dauerte vom 17. Januar 1984 bis zum 19. ~tlOltm
ber 1986. Die NATO bereits eine Woche nach einen

ertlaJ]l<llllll~~SVIDrs,chJLagein. Darin war ein Paket von sechs konkreten und
komplementären VSBM enthalten: Informationsaustausch über
sation und der Streitkräfte
Vorausschau zu notiflZierender militärischer
militärischer Manöver 45 im Voraus bei
Meldeschwellen als noch in Helsinki von
Beobachtern zu allen notiflZierten 1'\/1 '::ln"','l:TPlI-n

22 Ebenda, S. 85 ff. (bes. S. 90 ff.).
23 Arms Contral and Disarmament Agreements, V.S. Arms Control and Disarmament

Agency (ACDA), Washington 1990, S. 323 ff.
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September 1986. Es erweiterte die damaligen Beschlüsse zu einem sub
stantiellen Paket von VSBM. Die wesentlichen neuen Elemente waren die
folgenden:
Jährlich wird wechselseitig und umfassend informiert über Organisation,
Personalstärke, Ausrüstung und Dislozierung der Streitkräfte, über ge-

1J-I"1"1",filh-rllnl'lI"pn neuer Hauptwaffensysteme sowie über Militärhaus-
halte.
Ein Mechanismus für Konsultationen und Zusammenarbeit in bezug auf
ungewöhnliche militärische Aktivitäten wird geschaffen. Dieser neu verein
barte "Mechanismus" ist Teil des Instrumentariums des Konfliktverhü
tungszentrums der KSZE/OSZE in Wien. Jeder Teilnehmerstaat
kann danach in einer Frist von maximal 48 Stunden Aufklärung über un
gewöhnliche und militärische Aktivitäten verlangen.
Nach der daraufhin erhaltenen Antwort kann er ferner ein bilate
rales Treffen oder schließlich die der jeweiligen durch
alle im Konsultativausschuß des KVZ fordern.
Eine Vereinbarung zur und KJarstellung von gefährlichen militäri-
schen Zwischenfällen wurde geschlossen. dieser ist die
ve:rmelclUDlg von und die Verringerung der Auswir
kungen gefährlicher Zwischenfälle auf andere Teilnehmerstaaten, z.B. bei
Flugzeugabstürzen.
Die militärischen Kontakte zur Verbesserung der Beziehungen, z.B. durch
Besuche hochrangiger Vertreter aus dem militärischen durch
Kontakte zwischen militärischen Institutionen oder durch den Austausch
von OffiZieren sollten intensiviert werden. Als erster Einstieg in die Beob
achtung von Aktivitäten der Luftstreitkräfte wurde ferner vereinbart, daß
jeder Teilnehmerstaat binnen fünf Jahren mindestens einmal zu einem
Besuch auf einem einladen wird. Die Vereinbarung über
ein direktes Kommunikationsnetz zwischen den Teilnehmerstaaten sollte
Möglichkeiten zur schnellen von rüstungskontrollpolitisch
relevanten Informationen schaffen.
Schließlich wurden die bereits früher beschlossenen jährlichen Treffen zur
Beurteilung der der beschlossenen Maßnahmen über
nommen und im

Das ''fViener Dokument 1992"

Unmittelbar nach Abschluß dieser Wiener Konferenz über VSBM be
kräftigten die Staats- und Regierungschefs der KSZE-Staaten bei ihrem
Gipfeltreffen in Paris vom 21. November 1990 in der von ihnen beschlos
senen "Charta von Paris für ein neues Europa" die Ergebnisse dieser Kon-
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ten, um auch bei Verringerung der Zahl von Großübungen die Pflicht zur
Offenlegung beizubehalten und freiwillige Einladungen zu Informations
besuchen, um etwaige Befürchtungen über militärische Aktivitäten zu zer
streuen, beschlossen.

Das ''Helsinld-Dokument 1992"

Nach dem optimistischen Aufbruch, der die Charta von Paris prägte,
spricht das von den Staats- und Regierungschefs der KSZE am 10. Juli
1992 verabschiedete ''Helsinld-Dokument 1992,,27 eine nüchternere Spra
che: "Wir stehen vor Herausforderungen und Chancen, aber auch vor ern
sten Schwierigkeiten und Enttäuschungen." Die Staats- und Regierungs
chefs begrüßten die Annahme des WD 92 (Gipfelerklärung, Ziff. Sie
beschlossen, "neue Verhandlungen über Rüstungskontrolle, Abrüstung
sowie· über Vertrauens- und Sicherheitsbildung zu beginnen" (Beschlüsse
von Helsinki, Kap. V, Ziff. 8). Sie schufen ein neues 'XSZE-Forum für Si
cherheitskooperation v" in dem die Bemühungen um Rüstungskontrolle,
Abrüstung, Vertrauens- und Sicherheitsbildung, Sicherheitskooperation
und Konfliktverhütung miteinander verknüpft und einander ergänzend zu
sammengeführt werden sollten. Damit war erstmals ein permanent tagen
des Gremium für alle Fragen der konventionellen Rüstungskontrolle und
Abrüstung sowie der Fortentwicklung von VSBM zuständig. Die Aufga
ben des FSK umfassen die Harmonisierung der Verpflichtungen aus den
verschiedenen Übereinkünften zur Rüstungskontrolle, Abrüstung und
Vertrauens- und Sicherheitsbildung (ein Auftrag, den auch das spätere
WD 94 noch nicht einlösen konnte) sowie die Weiterentwicklung des WD
92. In einem "So!ortprogramm,,28 wurden diese Aufgaben präzisiert und
um weitere Aufgaben ergänzt, die dem Ziel der Vertrauens- und Sicher
heitsbildung dienen sollen: weltweiter Austausch von Informationen über
Rüstung und Ausrüstung zwischen den Teilnehmerstaaten, Zusammenar
beit in bezug auf die Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen und
deren Trägertechnologien, Transparenz in der Streitkräfteplanung, militä
rische Zusammenarbeit und Kontakte.

Das "Wiener Dokument 1994"

Obwohl sich gezeigt hatte, daß der unbestrittenen Wirksamkeit des WD
92 in Friedenszeiten ein oft mangelhafter Implementierungswille von
Konfliktparteien in Krisenzeiten, aber auch eine teilweise unvollständige
Durchführung durch neue Teilnehmerstaaten gegenüberstehen, hat sich

27 In: 20 Jahre KSZE, a.a.O. (Anm. 6), S. 171 ff., (bes. Ziff. 11, S. 173).
28 Ebenda, S. 204 ff.
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trollmaßnahmen, wozu insbesondere Vertrauens- und Sicherheitsbildung
gehören, für die militärischen Kräfte aller Teilnehmerstaaten dienen.,,30
Damit stellen sich folgende zukünftige Aufgaben im Bereich der Vertrauens
und Sicherheitsbildung:

die Erfüllung des Harmonisierungsauftrages,
die Entwicklung eines rüstungskontrollpolitischen Rahmens,
die Entwicklung von VSBM für Krisen und
darauf aufbauend die Erarbeitung neuer Maßnahmen der Rüstungs
kontrolle mit Schwerpunkt Vertrauens- und Sicherheitsbildung, bei
denen sich regionale und KSZE-weite Konzepte zunehmend ergän
zen.31

30 Ebenda, S. 1106: Beschlüsse von Budapest, Kap. V, Ziff, 4.
31 Ebenda, Ziff. 5.
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